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Splittkehrung

Vorwort /
Splittkehrung /
Ferialpraktikant/in

Ferialpraktikant/in

Am 14. und 15. April 2014 wird im Gemeindege-
biet Sipbachzell (Siedlungen und einige Neben-
straßen) eine Splittkehrung durchgeführt.

Wir bitten Sie, an diesen beiden Tagen Ihr Fahr-
zeug nicht auf Verkehrsflächen abzustellen, 
damit die Kehr-
maschine ihre 
Arbeit ohne 
Probleme ver-
richten kann.

Vorwort

Die Gemeinde Sipbachzell sucht 
Ferialpraktikanten/innen für das 

Gemeindeamt und den Bauhof Sipbachzell

 - Du suchst für die Ferien eine sinnvolle Arbeit?
 - Du bist mindestens 15 Jahre alt?
 - Du möchtest dein Taschengeld ein wenig 
   aufbessern?

Dann bewirb dich bis spätestens 
18. April 2014!

Bewerbungsbögen findest du am Gemeinde-
amt oder unter www.sipbachzell.at

Pauschalentschädigung für 4 Wochen: brutto € 653,40 lt. 
Richtlinien des Amtes der Oö. Landesregierung.

Liebe Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger!

Ende Februar konnten wir den 
Rechnungsabschluss vom 
Finanzjahr 2013 vorlegen. Die-
ser beinhaltet zwar ein Minus 
von € 180.000,--, diese Sum-

me liegt jedoch mit ca. € 100.000,- deutlich unter 
den prognostizierten Voranschlagssummen. Un-
sere konsequente Sparsamkeit schlägt sich 
hier schon zu Buche.

Trotz des eisernen Sparwillens wollen wir heu-
er die Grundlagen für neue notwendige Projekte 
legen. Dazu zählt die Erweiterung des Kinder-
betreuungsangebotes in der Schule sowie im 
Kindergarten. Zu- und Umbauten werden hier 
erforderlich sein.

Durch das Erarbeiten eines Straßenbaupro-
grammes wollen wir in den nächsten Jahren die 
Siedlungsstraßen ausbauen, sowie unsere Ge-
meindestraßen, wo es notwendig ist, sanieren. 
Dazu benötigen wir jedoch  höhere Landesmit-
tel. Bei Vorsprachen bei den zuständigen Lan-
desräten wurde mir auch bereits eine Unterstüt-
zung zugesagt.

Mit dem Ausbau der Leombacher Landesstraße 
wird auch im Bereich des sog. Kedaberges ein 
Gehsteig errichtet. Die Kosten für den Gehsteig 
werden  ca. € 160.000,-- betragen. Das Bau-
vorhaben wird voraussichtlich im heurigen Jahr  
umgesetzt. Ebenfalls noch heuer werden im Be-
reich der Sonnenfeld- und der Kroiss-Siedlung 
zwei Buswartehäuser errichtet. Diese beiden 
Investitionen tragen zur Sicherheit der Fußgeher 
bei.

Der heurige Winter war einer der schneeärms-
ten. Dadurch konnten die Winterdienstkos-
ten auf einem sehr niedrigen Niveau gehalten 
werden. Trotzdem müssen wir an die Zukunft 
denken. Da unser Gemeinde-LKW bereits 30 
Jahre alt ist, überlegen wir, eine zukünftige Er-
satzbeschaffung, oder eventuelle Auslagerun-
gen von Leistungen. 

Ich wünsche allen GemeindebürgerInnen ein 
frohes Osterfest und erholsame Feiertage!
 
Euer Bürgermeister
Heinrich Striegl
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Stellenausschreibung /
Info Gemeindearzt

Von der Gemeinde Sipbachzell wird folgende Stelle zur Besetzung ab 01. September 2014 ausgeschrieben: 
 

1 Kindergartenpädagoge/in (Karenzvertretung)
vollbeschäftigt

(40 Wochenstunden)

Voraussetzungen:
- Die Bewerber(innen) müssen die in den §§ 1-4 Oö. Kindergarten- und Hortedienstgesetz angeführten Auf-
nahmebedingungen erfüllen.

Entlohnung:
IL/l2b1 des OÖ Kindergarten- und Horte Dienstgesetzes 

Die Aufnahme erfolgt in ein Vertragsbedienstetenverhältnis zur Gemeinde Sipbachzell. Jedes Dienstverhält-
nis wird vorerst befristet, davon der erste Monat auf Probe, abgeschlossen.

Allgemeine Aufnahmevoraussetzungen:
- österreichische Staatsbürgerschaft; diese Voraussetzung wird auch durch die Staatsangehörigkeit eines 
Landes erfüllt, dessen Angehörigen Österreich aufgrund des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR bzw. EU) die selben Rechte für den Berufszugang zu gewähren hat wie Inländern/Inlän-
derinnen.
- die persönliche, gesundheitliche und fachliche Eignung für die vorgesehene Verwendung.
- ausreichende Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift.
- männliche Bewerber müssen den Präsenzdienst- bzw. den Zivildienst abgeleistet haben.
- volle Handlungsfähigkeit und einwandfreies Vorleben.

Auswahlverfahren:
Das Auswahl- bzw. Objektivierungsverfahren erfolgt gemäß den Bestimmungen des Oö. Gemeinde-Dienst-
rechts- und Gehaltsgesetzes 2002. Die Gemeinde behält sich das Recht vor, Vorstellungs- bzw. Kontaktge-
spräche zu führen. 

Bewerbungsbögen sind am Gemeindeamt Sipbachzell sowie unter www.sipbachzell.at erhältlich und sind 
bis spätestens 11. April 2014 am Gemeindeamt abzugeben.

Den Bewerbungsbögen sind anzuschließen:
Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, Nachweis über die fachliche Eignung, sonstige persönliche 
Urkunden (Heiratsurkunden, Geburtsurkunden der Kinder) und eventuell vorhandene Dienstzeugnisse.

Stellenausschreibung Kindergarten

Info Gemeindearzt
Liebe SipbachzellerInnen!

Bitte merken Sie sich unseren Urlaubstermin 
vor:

Mittwoch, 16.04. bis Freitag, 18.04.
sowie Freitag, 25.04. (Fortbildung)

Die Familie Dr. Hubner wünscht frohe Ostern!
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Textiliensammlung

Textiliensammlung

Abholtermin: Dienstag 15. April 2014
(Bitte bis spätestens am Vorabend abgeben!)

Abholstelle: Bauhof Sipbachzell
(Textilsäcke am Gemeindeamt erhältlich) 

Tragbare Altkleidung und Schuhe ins nächs-
te ASZ bringen!

Die Schnelllebigkeit der Mode bringt es mit sich, 
dass Kleidung und Schuhe manchmal nach 
kurzer Zeit wieder aussortiert werden. Werden 
diese gut erhaltenen Textilien im Altstoffsammel-
zentrum abgegeben, profitieren die Gemeinden 
und damit die Bürger von den Erlösen.

Alttextilien werden im ASZ in transparenten 
Sammelsäcken angenommen. Diese werden 
vor Ort kostenlos ausgegeben. Schuhe werden 
nur paarweise gebündelt übernommen. Das ge-
sammelte Material wird in bis zu 70 Sorten auf-
getrennt und in Europa und in der Dritten Welt 
wiederverwendet.

Neuerdings werden in vielen Gemeinden neben 
den Textilcontainern von bekannten karitativen 
Organisationen auch Behälter aufgestellt, die 
fast ausschließlich dem Gewinnstreben privater 

Firmen und damit weder gemein- noch sozial-
wirtschaftlichen Zielen dienen.

Umweltprofi-Tipp: Beim Kleiderkauf nicht im-
mer nur dem letzten Schrei hinterherjagen, son-
dern auch auf Qualität und Produktionsweise 
achten. 

Zeitlose Lieb-
lingsstücke kön-
nen mehrere 
Saisonen getra-
gen werden und 
sind ein Beispiel 
für Abfallvermei-
dung.



Seite 5

Sipbachzeller Gemeindemitteilung

Folge 2/2014

Info Bauamt

Errichtung von Bauwerken ohne Bewilligung!

In letzter Zeit muss vermehrt festgestellt werden, 
dass Nebengebäude wie Gartenhütten, Einfrie-
dungen, Wohnhausan- und umbauten etc. ohne 
Bewilligung errichtet werden.

Die Baubehörde weist daher darauf hin, 
dass Nebengebäude wie Holzhütten, Gar-
tenhütten etc. bis zu einer bebauten Flä-
che von 15 m² anzeigepflichtig, darüber 
hinaus baubewilligungspflichtig sind. 

Auch die Errichtung eines Car-
ports bis zu einer Dachfläche 
von 35 m² ist anzeigepflichtig. 
Für größere Carports über 35 
m² ist eine Baubewilligung 
erforderlich.

Anzeigepflichtig ist auch 
die Verglasung von Bal-
konen und Loggien sowie die Herstellung von 
Wintergärten, der Ausbau von Räumen im 
Dachgeschoss, der Aufbau von Dachgau-
pen, die Herstellung von Schwimmteichen, 
Schwimm- und sonstigen Wasserbecken mit 
einer Tiefe von mehr als 1,50 Meter oder mit ei-
ner Wasserfläche von mehr als 35 m².

Jede Art der Errichtung von Mauern / Zäunen   
/ Einfriedungen / Anpflanzung von Hecken  
bedarf der Zustimmung des Straßenerhalters 
(Gemeinde oder Landesstraßenverwaltung). 
Seitens der Baubehörde werden daher alle Ge-
meindebürgerInnen ersucht, grundsätzlich vor 
Errichtung von Gebäuden, Um- oder Zubauten, 
Einfriedungen etc. zeitgerecht mit dem Gemein-
deamt Kontakt aufzunehmen!

Informationen aus dem Bauamt
Benützung von öffentlichen Straßen  
für  fremde Zwecke!

Aufgrabungen / Leitungsverlegung:
Die Gemeinde weist darauf hin, dass Aufgrabun-
gen, Verlegung von Leitungen etc. auf Gemein-

destraßen der Zustimmung des Straßener-
halters (Gemeinde) bedürfen.

Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten ist 
bei der Gemeinde Sipbachzell schrift-

lich, unter Beifügung eines Lagepla-
nes und einer genauen Beschrei-

bung des Vorhabens, anzusuchen. 
Weitere Informationen hiezu er-

halten Sie am Gemeindeamt. 
Bauamtsleiter: Alfred Mayer

Wasserschieber für 
Hausanschlussleitungen!

Jede/r Liegenschaftseigentümer/in muss sich 
darum kümmern, wo der Hausanschlussschie-
ber liegt, um im Notfall oder bei Arbeiten an den 
Wasserleitungen im Haus das Wasser schnell 
absperren zu können.

Wenn es dem/der Besitzer/in nicht bekannt ist, 
wo der Schieber liegt, hilft die Gemeinde mit dem 
Wasserschieber-Suchgerät gerne aus. Es wird 
jedoch darauf hingewiesen, dass nur die erste 
1/2 Stunde Suche mit dem Bauhof kostenlos ist! 
Falls länger gesucht werden muss, wird die Ar-
beitszeit des Bauhofmitarbeiters verrechnet. 

Die Wasserschieber dürfen auf keinen Fall durch 
Mauern, Zäune oder Hecken unzugänglich sein.



Seite 6

Sipbachzeller Gemeindemitteilung

Folge 2/2014

Neue Förderungen für Lehrlinge

Förderungen für Lehrlinge

Seit 1. September 2013 gibt es für Lehrlinge ein 
neues und unbürokratisches Fördermodell. Ziel 
dieses Modelles ist es, Lehrlinge bei ihrer Vor-
bereitung zur Lehrabschlussprüfung optimal zu 
unterstützen. Gefördert werden Lehrlinge, wel-
che einen Lehrvertrag nach dem Berufsausbil-
dungsgesetz (BAG) oder Land-  und forstwirt-
schaftlichem Berufsausbildungsgesetz (LFBAG) 
abgeschlossen haben. 

Lehrlinge von Bund, Ländern, Gemeinden, po-
litischen Parteien und in selbständigen Ausbil-
dungseinrichtungen können nicht gefördert wer-
den

Übernahme der Kosten für Vorbereitungs-
kurse zur Lehrabschlussprüfung:

Der Bund übernimmt die gesamte Teilnahmege-
bühr für eine Kursteilnahme bis zu einer Höhe 
von € 250,00 inkl. MwSt. pro Kurs. Selbstver-
ständlich ist es möglich, mehrere Vorbereitungs-
kurse zu besuchen. 

Gefördert werden Kurse von zertifizierten Kurs-
anbietern welche ausschließlich der Vorberei-
tung auf die Lehrabschlussprüfung dienen. In-
formation darüber, ob ein Kurs gefördert wird, 
erteilt das Referat lehre.fördern bei der Wirt-
schaftskammer OÖ.

Wichtig: sofort nach Absolvierung des Kurses 
einen Förderantrag ausfüllen (Förderanträge 
liegen bei den meisten Kursanbietern auf bzw. 
sind unter www.lehre-foerdern.at downloadbar) 
und spätestens bis drei Monate nach Kursende 
bei lehre.fördern einreichen.

Coaching für Lehrlinge:

„Wer sich gut vorbereitet hat, braucht keine Angst 
vor einer Prüfung zu haben“ – leichter gesagt als 
getan. Wer kennt das nicht: Nasse Hände, das 
Herz rast, der Prüfer fragt – und man bringt kein 
Wort heraus. Und das, obwohl man sich sehr gut 

vorbereitet hat. Prüfungsangst ist bis zu einem 
gewissen Grad normal. Wenn die Angst aber zu 
Blockaden führt, bedarf es einer gezielten Be-
treuung. Dafür ist das für Lehrlinge kostenlose 
Coaching wie geschaffen. 

Zum Coaching kommt man ganz einfach: 
Coachingantrag von www.lehre-foerdern.at 
downloaden, ausfüllen und an das Referat lehre.
fördern bei der Wirtschaftskammer OÖ senden. 

Innerhalb von 24 Stunden nimmt ein Coach Kon-
takt mit dem Lehrling auf. Übrigens: Coaching ist 
Vertrauenssache – vom Coaching erfährt weder 
der Lehrbetrieb, noch Verwandte und Bekannte. 

Und wenn es beim ersten Anlauf nicht ge-
klappt hat:

Sollte es beim ersten Antritt zur Lehrabschluss-
prüfung nicht geklappt haben und ein nochma-
liger Antritt notwendig  sein, trägt der Bund so-
wohl die Prüfungsgebühr als auch die Kosten für 
erforderliche Prüfungsmaterialien – im Schnitt 
immerhin bis zu € 135,00. 

Weitere Infos rund um den nochmaligen Antritt 
beim Prüfungsservice der Wirtschaftskammer 
OÖ.

Information und Kontakt: 
Wirtschaftskammer OÖ

Referat lehre.fördern
Wiener Straße 150

4020 Linz
T: 05-90909-2010  F: 05-90909-4089

M: lehre.foerdern@wkooe.at
W: www.lehre-foerdern.at

     www.lehrvertrag.at
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Masern- und HPV-Schutzimpfung

Masern- und HPV-Schutzimpfung
Masern ist keine unkomplizierte Kinder-
krankheit. In 17 % der Erkrankungen kommt 
es zu gefährlichen  Lungen- und Hirnhautent-
zündungen. Diese führen häufig zu dauernden 
gesundheitlichen Schädigungen. 

Da der Mensch der einzige Virusträger ist, be-
steht eine gute Chance, Masern nachhaltig aus-
zurotten. Die WHO hat sich das Ziel gesetzt, 
bis 2015 die Masern weltweit zu eliminieren. 
Nord- und weite Teile Südamerikas sind bereits 
masernfrei. Um dieses Ziel zu erreichen, ist 
eine Durchimpfungsrate von  95% erforderlich. 

In Österreich liegt sie bei 63% bis 81%. Aus 
diesem Grund werden im Jahr 2014 vom Bun-
desministerium für Gesundheit Impfaktionen 
durchgeführt. Die Impfung ist für Personen 
bis 45 Jahre kostenlos. 

Um einen wirkungsvollen Schutz aufzubauen, 
sind zwei Impfungen erforderlich. Die Impfung 
ist gut verträglich. Es können bereits Säuglinge 
ab dem 11. Lebensmonat geimpft werden. Zu-
dem wird auch ein Schutz gegen Mumps und 
Röteln aufgebaut.

Detaillierte Informationen zu dieser Vorsorge-
aktion des Bundesministerium finden sie unter 
www.keinemasern.at.

Masern-Mumps-Röteln – Impfungen werden 
kostenlos bei den Sanitätsdiensten der Be-
zirkshauptmannschaften und Gesundheitsäm-
tern der Magistrate durchgeführt.

Bei der BH Wels Land wird um telefonische 
Anmeldung unter der Nummer 07242/618 DW 
74 362 ersucht.

Die Impfung schützt vor den häufigsten 
HPV-bedingten Krebsformen und Genital-
warzen. 

Der größte Nutzen der Impfung tritt ein, wenn 
diese zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem noch 
kein Kontakt mit HPV stattgefunden hat – also 
idealerweise vor den ersten sexuellen Kontak-
ten.

Gemäß österreichischen Impfplan wird die 
Impfung für alle Mädchen und Buben ab 
dem vollendeten 9. Lebensjahr empfohlen.

Vom vollendeten 9. bis zum vollendeten 12. 
Lebensjahr sind 2 Teilimpfungen im Mindest-
abstand von 6 Monaten für einen vollen Impf-
schutz notwendig.  Für ältere Impflinge gilt ein 
3-teiliges Impfschema: zwei und sechs Monate 
nach der Erstimpfung. 

Die exakte Schutzdauer der Impfung ist noch 
nicht bekannt. Die bisherigen Untersuchungen 
geben Hinweise auf einen lang anhaltenden 
Impfschutz. 

Für alle Schulkinder in der 4. Schulstufe wird 
die Impfung kostenfrei im Rahmen der Schul-
impfungen ab dem Herbst 2014 durchgeführt.

Zusätzlich wird die Impfung an den Sanitäts-
diensten der Bezirkshauptmannschaften und 
den Gesundheitsämtern der Magistrate bis 
zum vollendeten 12.Lebensjahr kostenlos an-
geboten.

Während der Einführungsphase können sich 
auch Jugendliche vom vollendeten 12. Lebens-
jahr bis zum vollendeten 15. Lebensjahr zu ei-
nem günstigen Selbstkostenpreis von 40 Euro 
(pro Impfung) impfen lassen.

Die Impfung ersetzt nicht die Vorsorgeuntersu-
chung mittels "Krebsabstrich" (PAP-Abstrich), 
da sie vor den häufigsten und gefährlichsten, 
aber nicht vor allen HPV-Typen schützt.

Beim Sanitätsdienst der Bezirkshauptmann-
schaft Wels-Land ist eine solche Impfung 
möglich. Um telefonische Anmeldung unter 
07242/618 DW 74 362 wird gebeten.
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Schülereinschreibung LMS /
UTC Sipbachzell /
Sachkundenachweis 

Schülereinschreibung LMS
Die Schülereinschreibung für das Schuljahr 
2014/2015  findet am
           

Montag, 7. April 2014  
von 13 – 18 Uhr

in der Landesmusikschule 
Kremsmünster, 

Josef-Assam-Straße 1, statt.

Zu den angeführten Zeiten stehen der Musik-
schuldirektor und zum Teil Lehrkräfte für Aus-
künfte und Beratung zur Verfügung. 

Es wird gebeten, die Kinder zum Einschreibe-
termin mitzunehmen. Für Eltern und Schüler, 
die sich bis jetzt noch für kein bestimmtes In-
strument entschließen konnten, besteht die 
Möglichkeit, verschiedenen Unterrichtsstunden 
beizuwohnen – telefonische Vereinbarung 
bezüglich Termin bitte unter 07583/8424.

21.05.2014   19:00 Uhr 
in der 

TRAUNKREIS VET Clinic
Großendorf 3

4551 Ried im Traunkreis

Vortragende:
Tierärztin Dr.Claudia Glück-Ragnarsson

Hundetrainer Andreas Leitner

Anmeldung und Information unter 
0699/11515804

Teilnahme ohne Hund !!

Sachkundenachweis für Hundebesitzer

Das bedeutet seit über 30 Jahren 
Tennis unter Freunden!

Dafür findet man bei 
uns die optimalen Vor-
aussetzungen. Unsere 
Anlage besteht aus drei 
bestens gepflegten 
Sandplätzen mit Flut-
licht in der Buchenstra-
ße 4 in Sipbachzell.

Diese befindet sich in ruhiger und schöner Lage 
im Ortszentrum. Auch ein Clubheim mit großer 
Terrasse und Blick auf die Tennisplätze sowie ei-
ner guten Bewirtung fehlt nicht.

Ob jung oder alt, ob Amateur oder Profi, jeder 
fühlt sich wohl bei uns. Ob Sie mit dem Ten-
nissport beginnen oder Ihr Können perfektionie-
ren wollen. 
Es werden zudem regelmäßig Kurse mit pro-
fessionellen Tennislehrern für Kinder und Er-
wachsene angeboten.

Der Tennisverein nimmt mit Jugend-, Damen- 
und Herrenmannschaften an den Meister-
schaften des OÖ Tennisverbandes teil. 

SIE SIND IMMER HERZLICH WILLKOMMEN 
BEIM UTC SIPBACHZELL

TENNIS UNTER FREUNDEN 
Wir freuen uns auf Dich!

Kontakt
UTC Sipbachzell
Buchenstraße 4

4621 Sipbachzell
www.utc-sipbachzell.at

Tennis beim UTC Sipbachzell
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neuer TKV-Container /
Sicherheit im Straßenverkehr

Neuer TKV-Container vor Altstoffsammel-
zentrum Thalheim!

Der Bezirksabfallverband Wels-Land hat in Ko-
operation mit TKV Oberösterreich eine Sam-
melstelle für Tierkörper und tierische Abfälle 
beim Eingang des ASZ Thalheim (Am Thalbach 
110) errichten lassen. 

Die Sammelcontainer sind mit einer Kühlung 
ausgestattet und geruchssicher verschlossen. 
BewohnerInnen von Thalheim, Weißkirchen, 
Sipbachzell, Schleißheim, Steinhaus und Satt-
ledt können dort rund um die Uhr verendete 
Tiere und verdorbene Fleischprodukte entsor-
gen. Bei der Benutzung der Container ist zu 
beachten:

• Sammelstelle sauber halten
• Keine verwesten Abfälle einwerfen
• Entsorgung von Kleinmengen (bis 35 kg)                                                          

tierischen Abfällen, verdorbenen Lebens-
mitteln und Haus- bzw. landw. Nutztieren

• Entsorgung kann mitsamt der Verpackung  
(Plastik oder Papier) erfolgen

Gewerbliche Betriebe wie Schlachthöfe und 
Direktvermarkter müssen auch künftig ihre 
Schlachtabfälle nachweislich laut TMG (Tier-
materialiengesetz) direkt entsorgen. 
Tiere, bei denen ein Seuchenverdacht besteht, 
werden nach wie vor von der TKV Oberöster-
reich abgeholt.

Weitere Informationen gibt es am Misttelefon 
unter 07242/54060

neuer TKV-Container
Im vergangenen Jahr 
2013 sind 99 Perso-
nen auf Oberöster-
reichs Straßen töd-
lich verunglückt. Die 
traurige Jahresbilanz 
2013 zeigt, dass vor 
allem Fußgänger/in-
nen und Radfahrer/
innen ein erhöhtes 
Risiko haben, im Stra-
ßenverkehr zu verun-
glücken. 

Ein wichtiger Grund dafür ist die mangelnde 
Sichtbarkeit. Das Land Oberösterreich bietet 
daher kostenlose Reflektorbänder an, wel-
che die Sichtbarkeit im Straßenverkehr deutlich 
erhöhen und damit zu einer Steigerung der Ver-
kehrssicherheit beitragen können. 

Mehr Informationen dazu gibt es unter www.
verkehr.ooe.gv.at. Bestellungen können per e-
Mail unter michaela.rehberger@ooe.gv.at oder 
telefonisch unter 0732/7720-12040 aufgege-
ben werden. 

Sicher und fit unterwegs!
Auch ältere Verkehrsteilnehmer/innen waren 
im Jahr 2013 überdurchschnittlich oft Opfer von 
Verkehrsunfällen. Das Land Oberösterreich 
bietet daher in Zusammenarbeit mit der Lan-
desverkehrspolizei spezielle Schulungsange-
bote für die Generation 60+. 
Anfragen für die kostenlosen Gruppen-Vorträ-
ge können jederzeit an Herrn Nikolaus Koller 
unter  nikolaus.koller@polizei.gv.at oder unter 
0664/2551873 gestellt werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Verkehrs-Landesrat 
Ing. Reinhold Entholzer
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ZUMBA Charity / SBS Thalheim /
Oö. Kinderbetreuungsbonus / 
Stellenausschreibung Krenmayr

ZUMBA Charity
DANKE!!! Für eure Teilnahme und großzügige 
Spende bei den Charity-Sportevents vor Weih-
nachten.

Insgesamt sind € 816,00 zusammengekommen,  
die zur Hälfte an das "Proyecto Samaritano" in 
Nicaragua, welches von der Sipbachzellerin Na-
dine Gulyas geleitet wird, und zur anderen Hälfte 
an "Nachbar in Not-Taifunhilfe" gespendet wor-
den sind. 

   
Silke Bartl

Soziale Leistungen sind wichtig für die Men-
schen!

Auskunft und Hilfestellung bei der Antragstellung 
für Bedarfsorientierte Mindestsicherung sowie 
auch Unterstützung bei der Antragstellung für

• Pflegegeld
• Wohnbeihilfe
• Kinderbetreuungsbonus
• Studienbeihilfen usw…..

Für alle sozialen Fragen stehen die regionalen 
Sozialberatungsstellen gerne zur Verfügung und 
bieten Rat und Hilfe. Sie bekommen Antworten 
auf aktuelle soziale Fragen. 

Sozialberatungsstelle  Thalheim
4600 Thalheim, Ascheterstraße 38

Tel. 07242/207829
E-Mail: sbs.thalheim.wels@aon.at

Sozialberatungsstelle Thalheim
Ab sofort kann der Oö. Kinderbetreuungsbonus 
auch mittels Online-Antrag (zu finden auf www.
land-oberoesterreich.gv.at bzw. www.familien-
karte.at) gestellt werden. Der wesentliche Vorteil 
besteht darin, dass keine Beilagen mehr mitge-
sendet werden müssen.

Fördervoraussetzung: 
Jene, die das Angebot des beitragsfreien Kin-
dergartens nicht in Anspruch nehmen. Beantragt 
werden kann die Förderung mit dem 3. Geburts-
tag (37. Lebensmonat) eines Kindes bis maxi-
mal zum Beginn des verpflichtenden Kindergar-
tenjahres. Dieses beginnt mit dem auf den 5. 
Geburtstag folgenden Kindergarten-Arbeitsjahr.

Förderhöhe: 
700 Euro pro Jahr. Der Betrag wird auf zwei Teil-
beträge ausbezahlt.

Oö. Kinderbetreuungsbonus

Stellenausschreibung Gärtnerei Krenmayr
Es wird eine weibliche Hilfskraft aufgenommen!

Stundenlohn € 7,- brutto

Weitere Informationen und Bewerbung: Gärtnerei Thomas Krenmayr (0650/2171284)
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Redaktionsschluss für die nächste Gemeindemitteilung ist Freitag, der 18.04.2014!

TAG DATUM VERANSTALTUNG ORT VERANSTALTER
März 2014

Samstag 22. März 2014 Gemeinschaftskonzert mit MV 
Pennewang

Volksschule  
Sipbachzell Musikverein

Sonntag 23. März 2014 JHV Seniorenbund
Dienstag-
Mittwoch

25. März 2014 -   
26. März 2014 Bezirksmeisterschaft Kegeln Pensionistenverband

Donnerstag 27. März 2014 Kegeln Pensionistenverband
Freitag 28. März 2014 JHV Imkerverein
Samstag 29. März 2014 Theater GH Ziegler VKB
Samstag-
Sonntag

29. März 2014 -  
30. März 2014 Pfarrgemeinderat - Klausur

April 2014
Donnerstag 03. April 2014 Seniorenmesse 09:00h
Freitag 04. April 2014 Pensionistennachmittag GH Schöller Pensionistenverband
Freitag 04. April 2014 Theater GH Ziegler VKB
Samstag 05. April 2014 Theater GH Ziegler VKB
Sonntag 06. April 2014 Kindergottesdienst 09:30h
Sonntag 06. April 2014 Theater 18:00h GH Ziegler VKB
Sonntag 06. April 2014 Skitour Alpenverein
Dienstag 08. April 2014 Musikschule auf Rädern 18:30 Volksschule
Donnerstag 10. April 2014 Kegeln Pensionistenverband
Donnerstag 10. April 2014 Bußfeier 19:30h
Freitag 11. April 2014 Theater GH Ziegler VKB
Samstag 12. April 2014 Theater GH Ziegler VKB

Sonntag 13. April 2014 Erstkommunion-Gottesdienst 
09:30

Sonntag 13. April 2014 JHV 11:00h GH Ziegler Musikverein
Dienstag 15. April 2014 KFB-Messe 09:00h
Donnerstag 17. April 2014 Abendmahlfeier 19:30h
Freitag 18. April 2014 Kinderkreuzweg 15:00h
Freitag 18. April 2014 Liturgie zum Karfreitag 19:30

Veranstaltungskalender


